
BRIESEN/MARK

GV-Sitzung am 13.09.2007 – Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Nr. 26/07 Gewährung von Zuschüssen für Vereine

Nr. 27/07  Finanzierung eines Rasentraktors für den Fußballverein Blau-
Weiß 90 Briesen (Mark)  e.V.

Nr. 28/07  Baubeschluss Bauvorhaben: Umbau und Modernisierung 
Ärztehaus „An der Eiche“ in Briesen

Nr. 29/07  Auftragsvergabe der Planungsleistungen LP 5 bis 9 – Umbau/
Modernisierung Ärztehaus „An  der Eiche“ in Briesen

Nr. 30/07  Straßenverzeichnis des Amtes Odervorland – Gemeinde Brie-
sen – Ergänzung der öffentlichen Wege zum Bunten Schütz 1 
und 2  

JACOBSDORF

GV-Sitzung am 05.07.2007 – Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Nr. 18/07  Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB 
zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes Sieversdorf, 
Gemeinde Jacobsdorf (Stand Entwurf: April 2007)

Nr. 19/07  Abschließender Beschluss zur 1. Änderung des Flächennut-
zungsplanes Sieversdorf, Gemeinde Jacobsdorf

Nr. 20/07  Einleitung des Aufhebungsverfahrens zum Bebauungsplan 
BP 02 Wohnbebauung „Bahnhofstraße“

Nr. 21/07  Errichtung von 4 Straßenlampen in der Bahnhofsiedlung, 2. 
BA, in 15236 Jacobsdorf, OT Jacobsdorf

Nr. 22/07  Bestätigung des Eilbeschlusses Nr. 17/07 – Bestätigung des 
Trägers für die Kita Pillgram ab 01.08.2007

Nr. 23/07 Antrag auf Verlängerung der SVT-Maßnahme Nr. 12148/2006

GV-Sitzung am 27.09.2007 – Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Nr. 24/07  Baubeschluss für den Gehwegbau Petershagener Straße im 
Ortsteil Petersdorf

Nr. 25/07  Gehwegbau Petershagener Straße in Jacobsdorf, OT Pe-
tersdorf –  Abweichung von den Anteilen gem. § 3 Abs. 5 
Straßenbaubeitragssatzung Jacobsdorf vom 26.01.2006

Nr. 26/07  Vereinbarung zum Bauvorhaben „Verbesserung der touris-
tischen Infrastruktur - Ausbau des Weges zwischen Briesen 
und dem Feriendorf Alt Madlitzer Mühle“

Nr. 27/07 Erwerb eines Kommunalfahrzeuges
 
MADLITZ-WILMERSDORF

GV-Sitzung am 11.09.2007 – Es wurde folgender Beschluss gefasst:
Nr. 14/07  Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB zur 1. Änderung des BP „Ferien-, Sport- und Freizeit-
dorf Alt Madlitzer Mühle“ – Entwurf (Stand: Juli 2007)
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenbrück hat in 
ihrer Sitzung am 10.10.07 den Vorentwurf (Planzeichnung 
und Begründung mit Umweltbericht, Stand: Okt. 2007) des 
Bebauungsplanes Wohn- und Erholungsgebiet „Pflaumen-
weg“, Gemeinde Berkenbrück beschlossen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Gemarkung Berkenbrück, Flur 4, Flurstücke 208/1 (teilw.), 
212 (teilw.), 216 (teilw.), 217, 218, 219, 233, 234, 237 und 
246 (teilw.) sowie Flur 5, Flurstücke 12 (teilw.), 13 (teilw.), 
14 und 15 (teilw.). Dieser Bereich befindet sich westlich der 
Gemarkung Berkenbrück nahe dem Altarm der Spree  (sh. 
Kartenausschnitt).
Die Öffentlichkeit wird hiermit frühzeitig über die Planung 
unterrichtet. Sie erhält hiermit Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung.

Bekanntmachung der Gemeinde Berkenbrück
über die  Auslegung des Vorentwurfes

des Bebauungsplanes Wohn- und Erholungsgebiet „Pflaumenweg“ in der Gemeinde Berkenbrück
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Unterrichtung)

Der Vorentwurf des o. g. Bebauungsplanes liegt  vom 
08.11.2007 bis 10.12.07 zu folgenden Zeiten im Bauamt 
des Amtes Odervorland Bahnhofstraße 4, Zimmer 15 aus :

Montag, Mittwoch und Donnerstag  
  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr

Briesen, den 15.10.2007    
    
gez. Stumm
Amtsdirektor   
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Gem. § 60 des Brandenburgischen Kommunalwahlge-
setzes vom 22.04.1993 i.V.m. § 81 der Brandenburgischen 
Kommunalwahlverordnung vom 31.07.1993 gebe ich für 
die nachstehende Vertretung der amtsangehörigen Gemeinde 
und Wahlvorschlagsträger die Berufung einer Ersatzper-
son öffentlich bekannt. Verliert ein Vertreter seinen Sitz, so 
geht der Sitz auf die in der Reihenfolge erste Ersatzperson 
des Wahlvorschlages über, auf dem der Ausgeschiedene 
gewählt worden ist. Der Verlust der Rechtsstellung eines 
Vertreters ergibt sich aus § 59 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes.

Gemeinde   Briesen (Mark)

Wahlvorschlagsträger  Christlich 
    Demokratische Union

BEKANNTMACHUNG
der Wahlbehörde über den Übergang von Sitzen an

Ersatzpersonen an Wahlvorschlagsträgern

Ausgeschieden   René Noske

Verzicht der Ersatzperson keiner

Berufung der Ersatzperson Reinhard Wenzel

unbesetzte Sitze   keine

Briesen, den  15.10.2007

gez. Standhardt
Wahlleiterin
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